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Kropp, 07.07.2021/siv 

 
Versendetag: ____________ 

 
Niederschrift 

 

über die 22. Sitzung  
der Gemeindevertretung der Gemeinde Stapel 

-öffentlicher Teil- 
am Montag, 5. Juli 2021 

in der Gaststätte "Sievers", Stapel 
 
 
Beginn: 19:30 Uhr 
Ende:  22:33 Uhr 
 
 

Anwesend: 
 
a) stimmberechtigt: 
Bürgermeister Rahn, Rainer  

Gemeindevertreter Jöns, Rolf  

Gemeindevertreter Dierks, Hans-Johann  

Gemeindevertreter Holm, Jörg  

Gemeindevertreter Jensen, Udo  

Gemeindevertreter Langbehn, Reiner  

Gemeindevertreter Lundelius, Jörg  

Gemeindevertreter Stühmer, Frank  

Gemeindevertreter Warnecke, Heinz (stimmberechtigt ab TOP 4) 

Gemeindevertreter Krzewinsky, Michael  

Gemeindevertreter Pawlak, Heiko  

Gemeindevertreterin Mahmens, Britta  

   

 
b) nicht stimmberechtigt: 
 
Mitglied der Verwaltung Saalberg, Michael  
Mitglied der Verwaltung Nüßer, Dierk  
Mitglied der Verwaltung Wagener-Höckendorff, Sven  
Protokollführer Sievers, André  

 
Abwesend: 
 
Gemeindevertreter Staack, Tore       
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Tagesordnung 
 
1. Eröffnung, Begrüßung, Feststellung der Beschlussfä-

higkeit und Genehmigung der Tagesordnung 
 

2. Ausschluss der Öffentlichkeit zu den Tagesordnungs-
punkten 16 + 17 

 

3. Verpflichtung eines Gemeindevertreters  

4. Einwohnerfragestunde  

5. Bericht des Bürgermeisters  

6. Berichte der Ausschussvorsitzenden  

7. Wahl eines neuen bürgerlichen Mitglieds in den Bau-
ausschuss 

 

8. Nachträgliche Zustimmung zu erheblichen über- und 
ausserplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen 
sowie Bericht über die unerheblichen über- und aus-
serplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen 
gem § 82 Abs.1 GO. Berichtszeitraum: 2. Halbjahr 2020 

ST-GV-93/2018-2023 

9. Beratung und Beschlussfassung über den Erlass der 1. 
Nachtragshaushaltssatzung 2021 

ST-GV-94/2018-2023 

10. Beratung und Beschlussfassung über die Änderung der 
Form der Veröffentlichung in der Hauptsatzung der 
Gemeinde Stapel zwecks Einführung eines amtsein-
heitlichen Bekanntmachungsblattes im Amt Kropp-
Stapelholm 

ST-GV-95/2018-2023 

11. Beratung und Beschlussfassung über die Neufassung 
der Entschädigungssatzung der Gemeinde Stapel 

ST-GV-96/2018-2023 

12. Neubau Sporthalle 

hier: Beratung und Beschlussfassung über die Festle-
gung des Standortes des Neubaus einer Sporthalle und 
die Beantragung von Fördermitteln 

ST-GV-97/2018-2023 

13. Verabschiedung des amtierenden Bürgermeisters mit 
Ablauf des 05.07.2021 

 

14. Neuwahl eines/einer neuen Bürgermeis-
ters/Bürgermeisterin mit Wirkung vom 06.07.2021 

 

15. Anfragen und Mitteilungen  

18. Bekanntgabe der Beschlüsse aus dem nichtöffentlichen 
Teil 
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1. Eröffnung, Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit 
und Genehmigung der Tagesordnung      (Öffentlich) 

      

 
Sachverhalt: 
 
Der Vorsitzende der Gemeindevertretung Stapel begrüßt die Anwesenden, eröffnet 
die Sitzung und stellt fest, 
 

 dass die Mitglieder der Gemeindevertretung Stapel durch Einladung vom 
25.06.2021 auf Montag, den 05.07.2021 unter Mitteilung der Tagesordnung ein-
berufen worden sind; 

 

 dass Zeit, Ort und Stunde der Sitzung sowie die Tagesordnung öffentlich bekannt 
gegeben worden sind; 

 

 dass gegen die ordnungsgemäße Einberufung Einwendungen nicht erhoben wur-
den; 

 

 dass die Gemeindevertretung Stapel nach der Zahl der erschienenen Mitglieder 
beschlussfähig ist. 

 
Gegen die in der Einladung bekanntgemachte Tagesordnung besteht seitens der 
Mitglieder keine Bedenken. 
 
 
Beschluss: 
 
Die Gemeindevertretung Stapel genehmigt die Tagesordnung.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 

dafür dagegen Enthaltung befangen 

11 0 0 0 

 
 
 
      

2. Ausschluss der Öffentlichkeit zu den Tagesordnungspunk-
ten 16 + 17      (Öffentlich) 

      

 
Sachverhalt: 
 
Nach Begründung durch den Vorsitzenden wird die Öffentlichkeit zu den Tagesord-
nungspunkten 16 und 17 ohne weitere Aussprache ausgeschlossen, da überwiegen-
de Belange des öffentlichen Wohls bzw. berechtigte Interessen Einzelner dies erfor-
dern. 
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Beschluss: 
 
Die Gemeindevertretung Stapel beschließt den Ausschluss der Öffentlichkeit zu den 
Tagesordnungspunkten 16 und 17. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

dafür dagegen Enthaltung befangen 

11 0 0 0 

 
 
Vor dem nächsten Tagesordnungspunkt überreicht der Bürgermeister Ralf Peters die 
Urkunde und entlässt ihn mit Ablauf des 30.09.2020 aus dem Ehrenbeamtenverhält-
nis als stellvertretenden Gemeindewehrführer. Der Bürgermeister dankt Herrn Peters 
für die geleistete ehrenamtliche Tätigkeit. 
 
 
 
 

3. Verpflichtung eines Gemeindevertreters      (Öffentlich)       

 
Sachverhalt: 
 
Bürgermeister Rahn teilt mit, dass Heinz Warnecke den Platz des Gemeindevertre-
ters Andreas Dau-Schmidt übernimmt.  
Heinz Warnecke ist Mitglied auf der Liste der AfS und rückt entsprechend nach.  
 
Bürgermeister Rahn verpflichtet Heinz Warnecke als nachfolgender Gemeindevertre-
ter für Andreas Dau-Schmidt auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Obliegenheiten 
und führt ihn in seine Tätigkeiten ein. 
 
Beschluss: 
 
Die Gemeindevertretung Stapel nimmt Kenntnis, eine Beschlussfassung erfolgt nicht. 
 
 
 
      

4. Einwohnerfragestunde      (Öffentlich)       

 
Sachverhalt: 
 
Ein Einwohner fragt nach der Nutzungsänderung des Ohlsen-Hauses.  
Der Bürgermeister Rahn teilt mit, dass die Nutzungsänderung von ihm durchgeführt 
wurde und ein Mietvertrag vorliegt.  
Nach Aussagen des stellvertretenden Bürgermeisters Dierks wurde die Angelegen-
heit mit den Fraktionen besprochen und aus der Notsituation heraus der Familie an-
geboten.  
Die Nachhaltigkeit des Ohlsen-Hauses ist nach Aussagen des Einwohners nicht ge-
geben.     
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5. Bericht des Bürgermeisters      (Öffentlich)       

 
Sachverhalt: 
 
Bürgermeister Rahn berichtet über die Einweihung des zweiten Rettungsfahrzeuges 
am 01.07.2021 am Standort Stapel. Sein Dank gilt der Freiwilligen Feuerwehr, die es 
ermöglicht hat, dass das zweite Rettungsfahrzeug in der Feuerwehrhalle steht und 
der Mannschaftswagen auf dem Vorplatz abgestellt wird.  
In der Angelegenheit Sanierung Strandpromenade berichtet der Bürgermeister, dass 
aktuell aufgrund der Urlaubsphase keine Arbeiten am Eiderstrand stattfinden. Eine 
Fristverlängerung für das Projekt wurde bis zum 15.10.2021 genehmigt.  
 
 
 
      

6. Berichte der Ausschussvorsitzenden      (Öffentlich)       

 
 
Sport- und Kulturausschussvorsitzende Holm teilt mit, dass der Ausschuss nicht 
getagt hat.  
 
 
Der Finanzausschussvorsitzende Langbehn verweist auf die Tagesordnungspunkte 
8 und 9 der heutigen Sitzung. Der Finanzausschuss hat nicht getagt.  
 
 
Der Wegeausschussvorsitzende Lundelius gibt bekannt, dass der Ausschuss mor-
gen tagt. Zur Lieferung der Kunststoffbohlen am Eiderstrand fehlt nach Aussagen 
von Herrn Lundelius aktuell eine freie Spedition. 
Herr Lundelius bemängelt die späte Umsetzung eines Gemeindevertreterbeschlus-
ses vom 20.05.2021. Die Fa. Marose hatte den Zuschlag für die Sanierung der Feld-
wege erhalten und erst vor acht Tagen den schriftlichen Auftrag von der Verwaltung 
erhalten.  
 
 
Der Bauausschussvorsitzende Stühmer teilt mit, dass der Ausschuss am 
01.07.2021 getagt hat und berichtet über folgende Themen:  
 

- Möglicher Neubau / Sanierung Rettungswache und Feuerwehrgebäude, drei 
Varianten mit Kostenaufstellung liegen vor 

- Kita-Anbau fast fertig. Restarbeiten sind noch durchzuführen. Probleme bei 
der Oberflächenentwässerung durch den Starkregen am 30.06.2021. Dank an 
die Fa. H. Iwers & Sohn GmbH & Co. KG für die Unterstützung an diesem Tag 
wird ausgesprochen. Der Garten am Kita-Gebäude wird von Arne Wohldmann 
angelegt. Die Gemeinde Stapel hat für die Kita zusätzlich 60.000 € an Zu-
schüssen / Spenden erhalten. (30.000 € für die Heizungsanlage von der Bafin, 
15.000 € für die Beleuchtung vom Land S-H und 15.000 € für die Spielplatzge-
räte von „Ein Herz für Kinder“ 

- Im Schützenheim Stapel OT Süderstapel liegt teilweise ein Bruch im Untergurt 
eines Dachbinders vor, sodass die Anlage gesperrt werden musste.  
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Der Bürgermeister spricht seinen Dank an Frank Stühmer und Sven Wagener für die 
geleistete Arbeit aus.  
 
 
Der Bürgermeister erteilt dem stellvertretenden Wehrführer Sebastian Hetnöcker das 
Wort. Herr Hetnöcker berichtet über die Anschaffung von Abbiegeassistenten bei den 
beiden großen Feuerwehrfahrzeugen. Der Abbiegeassistent sorgt dafür, dass Rad-
fahrer / Fußgänger etc. im direkten Umfeld am Fahrzeug erkannt werden und der 
Fahrzeugführer akustisch / optisch gewarnt wird, um dann bei Bedarf eine Notfall-
bremsung einzuleiten. Der Zuschussbetrag liegt nach Aussagen des Bürgermeisters 
bei 3.000,00 €. Der Bürgermeister bedankt sich bei Sebastian Hetnöcker für seine 
Mühen.  
 
 
Die Tourismus- und Umweltausschussvorsitzende Petra Spaarschuh teilt mit, 
dass der Ausschuss nicht getagt hat und teilt folgendes mit:  

- Diverse Baubesprechungen zum Thema Sanierung Strandpromenade teilge-
nommen; diese Woche kommen die Wassersteine, die Badestelle muss dann 
gesperrt werden. 

- Für die Kanueinsatzstelle wird über eine Sammelbestellung mit weiteren Ka-
nu-Anlieger-Gemeinden ein Schild (Gelbe Welle) bestellt. 
  

 
 
      

7. Wahl eines neuen bürgerlichen Mitglieds in den Bauaus-
schuss      (öffentlich) 

      

 
Sachverhalt: 
 
Sascha Endler hat sein Ehrenamt als bürgerliches Mitglied niedergelegt. Die SPD-
Fraktion hat das Vorschlagsrecht. Gemeindevertreter Jörg Holm schlägt Uwe Retzlaff 
als Nachfolger vor. 
 
 
Beschluss: 
 
Die Gemeindevertretung benennt Uwe Retzlaff zum bürgerlichen Mitglied im Bau-
ausschuss. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

dafür dagegen Enthaltung befangen 

12 0 0 0 
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8. Nachträgliche Zustimmung zu erheblichen über- und aus-
serplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie 
Bericht über die unerheblichen über- und ausserplanmäßi-
gen Aufwendungen und Auszahlungen gem § 82 Abs.1 GO. 
Berichtszeitraum: 2. Halbjahr 2020     (öffentlich) 

ST-GV-
93/2018-2023 

 
Sachverhalt: 
 
Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen über 
5.000 € bedürfen gemäß § 82 Abs. 1 GO der Zustimmung der Gemeindevertretung. 
Im 2. Halbjahr 2020 sind erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und 
Auszahlungen in Höhe von 6.357,51 € entstanden, welche der Zustimmung der Ge-
meindevertretung bedürfen. Näheres ist der Anlage 1 zur Originalniederschrift zu 
dieser Sitzungsvorlage zu entnehmen. 
 
Gemäß § 82 Abs. 1 GO in Verbindung mit § 4 der Haushaltssatzung kann der Bür-
germeister bei unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Aus-
zahlungen bis zu 5.000,00 € die Zustimmung zur Leistung dieser Aufwendungen und 
Auszahlungen erteilen. Er hat hierüber der Gemeindevertretung halbjährlich zu be-
richten. 
 
Der Bericht für den Buchungszeitraum vom 01.07.2020 bis zum 31.12.2020 ist dieser 
Vorlage als Anlage 2 beigefügt. Die Anlage 2 ist allen Gemeindevertretern mit der 
Niederschrift zuzusenden.  
 
 
Beschluss: 
 
Die Gemeindevertretung stimmt den erheblichen über- und außerplanmäßigen Auf-
wendungen und Auszahlungen in Höhe von insgesamt 6.357,51 € nachträglich gem. 
§ 82 Abs. 1 GO zu und nimmt den Bericht über die unerheblichen über- und außer-
planmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 82 Abs. 1 GO zur Kenntnis.  
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

dafür dagegen Enthaltung befangen 

12 0 0 0 

 
 
      

9. Beratung und Beschlussfassung über den Erlass der 1. 
Nachtragshaushaltssatzung 2021      (öffentlich) 

ST-GV-
94/2018-2023 

 
Sachverhalt: 
 
Der Haushalt 2021 wurde am 07.12.2020 durch die Gemeindevertretung Stapel be-
schlossen. Eine kommunalaufsichtliche Genehmigung war nicht erforderlich, sodass 
der Haushalt 2021 am 01.01.2021 in Kraft getreten ist. 
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Seither sind weitere Entwicklungen eingetreten, die eine Nachtragshaushaltssatzung 
gem. § 80 Abs. 2 Gemeindeordnung erforderlich machen. Dies wurde zum Anlass 
genommen, den Haushalt vollständig zu überplanen. Näheres kann dem anliegen-
den Entwurf vom 17.06.2021 (Anlage 3 zur Originalniederschrift) entnommen wer-
den. Der Kämmerer Dierk Nüßer geht näher auf einzelne Positionen ein. Besonders 
zu erwähnen sind die Errichtungskosten für den Stellplatz des zweiten Rettungswa-
gens, Planungskosten für die Errichtung / Sanierung des Feuerwehrgerätehauses / 
der Rettungswache, Mehrkosten im Bereich des Kita-Anbaus, Mehrkosten im Bereich 
der Sanierung Strandpromenade sowie für die wohnbauliche Weiterentwicklung. Auf 
der Ertragsseite wird eine Steigerung der Zuwendungen in Höhe von ca. 152.000,00 
€ und bei den Steuern in Höhe von ca. 100.000,00 € erwartet. 
Der Jahresfehlbetrag aus dem Haushalt für 2021 in Höhe von 535.900,00 € wird 
durch den Nachtragshaushalt nunmehr auf einen Jahresfehlbetrag von 245.900,00 € 
festgesetzt.  
 
 
Beschluss: 
 
Die Gemeindevertretung beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021 inklusive 
Anlagen in der Fassung des Entwurfs vom 17.06.2021. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

dafür dagegen Enthaltung befangen 

12 0 0 0 

 
Nach dem Abstimmungsergebnis stellt Reiner Langbehn dar, dass in der vorherigen 
Sitzung falsche Daten in Bezug auf die restliche Tilgungssumme des Kredites für das 
Feuerwehrgerätehaus / Rettungswache mitgeteilt wurde. Nach weiterer Recherche 
durch den Kämmerer Nüßer wird mitgeteilt, dass der ursprüngliche Kredit für das 
Feuerwehrgerätehaus / die Rettungswache im Jahr 2019 komplett getilgt wurde.  
 
 
 
      

10. Beratung und Beschlussfassung über die Änderung der 
Form der Veröffentlichung in der Hauptsatzung der Ge-
meinde Stapel zwecks Einführung eines amtseinheitlichen 
Bekanntmachungsblattes im Amt Kropp-Stapelholm     
(öffentlich) 

ST-GV-
95/2018-2023 

 
Sachverhalt: 
 
 
Bislang werden amtliche Bekanntmachungen sowie andere gesetzlich vorgeschrie-
bene öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde Stapel sowie auch des Amtes 
Kropp-Stapelholm, der amtsangehörigen Gemeinden und des Schulverbandes Sta-
pelholm durch Aushang an den jeweiligen Bekanntmachungstafeln öffentlich bekannt 
gemacht. Auch der Breitbandzweckverband Mittlere Geest (BZMG) verweist für eige-
ne Bekanntmachungen für seine Mitgliedsgemeinden im Amtsbereich des Amtes 
Kropp-Stapelholm auf die Form der Veröffentlichung durch Aushang. Diese Form ist 
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in den jeweiligen Hauptsatzungen bzw. in den entsprechenden Verbandssatzungen 
geregelt. Die Verantwortung für eine ordnungsgemäße Bekanntmachung trägt der 
Amtsvorsteher gemäß § 3 Abs. 1 Amtsordnung für die amtsangehörigen, ehrenamtli-
chen Gemeinden, den SV Stapelholm und den BZMG sowie der Bürgermeister der 
Gemeinde Kropp für Kropp. Die Aufgabe wird insgesamt durch die Verwaltung der 
geschäftsführenden Gemeinde Kropp wahrgenommen, die die dafür notwendigen 
Leistungen vorbereitet, erforderliche Schriftstücke erarbeitet und zur Verfügung stellt. 
Der Aushangdienst wird in den ehrenamtlichen Gemeinden bislang in der Regel 
durch die Bürgermeister*in vor Ort beauftragt oder erledigt. 
Die bisherige Form des Aushangs der Bekanntmachungen an örtlich vorhandenen 
amtlichen Bekanntmachungstafeln ist relativ zeitaufwendig, tatsächlich nicht mehr 
unbedingt zeitgemäß und stellt überdies gerade für die ehrenamtliche*n Bürgermeis-
ter*in eine zusätzliche Belastung durch Aushangdienste, Fristüberwachung und 
Rückgabeverpflichtungen dar. Eine Erreichbarkeit der Einwohner*innen und die ge-
wünschte Kenntnisnahme der Bekanntmachung sind zudem im Regelfall immer an 
die örtliche Präsenz gebunden mit dem Gang zur Informationstafel vor Ort.  
 
Um für dieses Thema eine zeitgemäße, zukunftsorientierte Form anzubieten, dabei 
gleichzeitig eine Einheitlichkeit auf Amtsebene zu entwickeln, Rechtssicherheit zu 
gewinnen und darüber hinaus Mitarbeiter und Ehrenamt von Aushangdiensten zu 
entlasten, soll zukünftig ein amtseinheitliches Bekanntmachungsblatt als Printer-
zeugnis unter der Regie der hauptamtlichen Gemeinde Kropp aufgelegt  werden, das 
einmal wöchentlich erscheint. In diesem amtseinheitlichen Bekanntmachungsblatt 
werden alle Veröffentlichungen der Gemeinde Kropp sowie des Amtes, der amtsan-
gehörigen Gemeinden, von Schulverband und BZMG abgedruckt. Es ist geplant, die 
Auflage der Druckausgabe relativ überschaubar zu halten, da das Bekanntma-
chungsblatt als Service ebenfalls zeitgleich als digitale Version auf der in Verant-
wortung der Gemeinde Kropp als Träger der öffentlichen Verwaltung betriebenen 
Internetseite www.kropp.de erscheinen wird und der Zugang zu den Veröffentli-
chungen damit nicht nur zeitgemäß papierlos, sondern durchaus auch schneller er-
folgen kann. Die örtliche Bekanntmachung und Verkündung ist im Falle des Ab-
drucks im amtlichen Bekanntmachungsblatt mit Ablauf des Erscheinungstages be-
wirkt, vgl. § 7 BekanntVO, demnach also rascher als im Falle eines Aushangs wie 
bislang. 
Selbstverständlich sind beide Fassungen, sowohl die Printausgabe, als auch die pa-
pierlose, digitale Ausgabe inhaltsgleich. Die Bereitstellung im Internet erfolgt grund-
sätzlich zeitgleich mit der Ausgabe der Printversion vor Ort, also wöchentlich freitags. 
 
Im Rahmen der Gesamtkonzeption wird außerdem erwogen, im Anschluss an den 
amtlichen Teil des Bekanntmachungsblattes einen nichtamtlichen Teil anzuschlie-
ßen, um den Gemeinden und Zweckverbänden Raum für kurze aktuelle Mitteilungen 
und Informationen zu bieten. Hier könnte z.B. auf wichtige Termine, auf gemeindliche 
Veranstaltungen oder zukünftige Projekte hingewiesen werden. Denkbar sind auch 
Hinweise auf Stellenausschreibungen der Gemeinden. Dieser Teil sollte jedoch 
überschaubar gehalten werden und nur kompakte Informationen enthalten. 
 
Entscheidende Voraussetzung  für den Erfolg des Gesamtprojektes ist allerdings, 
dass alle beteiligten Gremien ein gleichartiges Votum abgeben und mit gleichlau-
tenden Beschlüssen jeweils die Änderung des Passus „Veröffentlichungen - Be-
kanntmachungsverordnung“ ihrer Hauptsatzungen/ Verbandssatzungen bewirken. 
Nur so lässt sich der Weg ebnen, um die Hauptsatzungen/Verbandssatzungen 

http://www.kropp.de/
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in gleicher Weise anpassen, damit der gemeinsame Umstieg und die zukunfts-
orientierte Lösung gelingen kann. Der Umstieg ist zum 01.01.2022 geplant. 
 
Der sehr kurze Rhythmus einer wöchentlichen Erscheinungsweise des Bekanntma-
chungsblattes, immer am Freitag – soweit Veröffentlichungen vorliegen -, garantiert 
einen schnellen Informationsfluss und kurze Umsetzungsmöglichkeiten für anste-
hende Bekanntmachungen. Der Nachweis der Bekanntmachung durch das auf-
wendige Einsammeln und Zurückreichen der Bekanntmachungsnachweise von den 
Aushangkästen wird damit in den Gemeinden und bei den Verbänden überflüssig 
und befreit das Ehrenamt und Mitarbeiter von der bisherigen Verfahrensweise gänz-
lich. Der Wochenrhythmus wird auch dann beibehalten, wenn der Erscheinungstag 
auf einen Feiertag fällt. Das Blatt erscheint in diesem Fall am davorliegenden Werk-
tag. 
 
Das amtseinheitliche Bekanntmachungsblatt bringt viele Vorteile. Es stellt ein ein-
heitliches Bekanntmachungsorgan für alle Gemeinden, für das Amt und die Zweck-
verbände dar. Jede Gemeinde erhält Platz und Raum für ihre Veröffentlichungen,  
ebenso das Amt und die Zweckverbände. Die Bekanntmachungen sind komprimiert 
und aktuell. Neben der stets und dauerhaft nachvollziehbar rechtssicheren Veröffent-
lichung von Bekanntmachungen und leichteren Recherche, garantiert es in der digi-
talen Form eine schnelle und einfach zugängliche Information für jedermann, völlig 
unabhängig vom Aufenthaltsort. Die Informationen können überall gelesen werden, 
der Zugang zu den Bekanntmachungen sämtlicher Gemeinden ist möglich - für In-
formation und Recherche ein großer Vorteil. Und zu guter Letzt entlastet ein einheitli-
ches Bekanntmachungsblatt in dieser Form das Ehrenamt und die Verwaltungsmit-
arbeiter von zeitraubenden Aushangdiensten.  
 
Das Bekanntmachungsblatt kann auf unterschiedliche Weise bezogen werden:  
 

 kostenlos im Internet als Download 

 kostenlos bei Abholung der Printausgabe im Rathaus 

 kostenpflichtig im Versand-Abonnement als Printausgabe (40,- € jährlich bei 
Vorauszahlung inkl. Versand)  

 kostenpflichtig Versand Einzelausgabe Printexemplar (gegen Erstattung der 
Portokosten) 

 

Die stets aktuelle Ausgabe des Bekanntmachungsblattes wird als Printexemplar in 
einer gewissen Anzahl im Rathaus und in der Außenstelle in Stapel zur Mitnahme 
vorgehalten.  
 
Die Verwaltung erstellt einen Abonnement-Verteiler für den Versand per Email. Der 
Amtsvorsteher, die Bürgermeister*in und die Zweckverbandsvorsteher werden auto-
matisch in den Verteiler aufgenommen. Weitere Interessenten werden nur nach da-
tenschutzkonformer Anmeldung mit Zustimmung zur Erfassung, Verarbeitung und 
Speicherung ihrer Adressdaten hinzugefügt. Der Download auf der Internetseite steht 
unabhängig davon zur Verfügung. 
 
Die vorhandenen Aushangkästen in den Gemeinden können für allgemeine örtliche 
Informationen und Aushänge durch die Gemeinden weiterhin genutzt werden. Sie 
verlieren jedoch ihre Eigenschaft als amtliches Bekanntmachungsmedium. Nutzung 
oder Verzicht  liegen dann ganz in der Entscheidung der jeweiligen Gemeinde. 
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Um das gemeinsame Ziel eines amtseinheitlichen Bekanntmachungsblattes erfolg-
reich umsetzen zu können, ist erforderlich, in der Hauptsatzung der Gemeinde Sta-
pel § 10 „Veröffentlichungen“ zu ändern. 
Diese Regelung lautet in der rechtskräftigen Satzung bislang:  
 
Bisherige Form der Bekanntmachung der Gemeinde Stapel: 

 
§ 10 (alte Fassung) 
Veröffentlichungen 

(Bekanntmachungsverordnung) 
 

(1) Satzungen der Gemeinde werden durch Aushang an der amtlichen Bekanntmachungstafel, die sich  
   im Ortsteil Norderstapel an der Bauernglocke Ecke Hauptstraße/Schulstraße       

  und  
        im Ortsteil Süderstapel nördlich zur seitlichen Auffahrt zum Ohlsenhaus, Mühlenstraße 1 befinden, wäh-

rend einer Dauer von einer Woche bekannt gemacht. Die Bekanntmachung ist mit dem Ablauf des letzten 
Tages der Aushangfrist bewirkt. 

        Der Tag des Anschlages und der Tag der Abnahme, die bei der Aushangfrist nicht mitrechnen, sind auf den 
ausgehängten Exemplaren mit Unterschrift und Dienstsiegel zu vermerken.  

 
(2) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen und Verzeichnissen ist in der Form des Absat-

zes 1 hinzuweisen.  
 Beginn und Ende der Auslegung sind auf dem ausgelegten Exemplar mit Unterschrift und Dienstsiegel zu 

vermerken. 
 
(3) Andere gesetzlich vorgeschriebene öffentliche Bekanntmachungen erfolgen ebenfalls in der Form des 

Absatzes 1, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist. 
 
(4)  Nach dem Baugesetzbuch erforderliche örtliche Bekanntmachungen der    
         Gemeinde Stapel werden zusätzlich ins Internet unter der Adresse  
                                                     www. Kropp.de   
         eingestellt. Hierauf wird in beiden Bekanntmachungstafeln,  hingewiesen.  

 
 
Die Regelung ist nun wie folgt zu ändern:  
 

§ 10 
Veröffentlichungen 

(Bekanntmachungsverordnung) 
 
(1) Satzungen und Verordnungen der Gemeinde Stapel werden im amtlichen Be-

kanntmachungsblatt des Amtes Kropp-Stapelholm veröffentlicht. Es führt die 
Bezeichnung „Amtliches Bekanntmachungsblatt“ und erscheint wöchentlich am 
Freitag, sofern Veröffentlichungen vorliegen. Bei dringendem und unaufschieb-
barem Bekanntmachungsbedarf kann das Bekanntmachungsblatt auch an ei-
nem anderen Wochentag erscheinen. In diesem Falle wird auf der Internetseite 
www.kropp.de unter der Kategorie „Amtliches Bekanntmachungsblatt“ ein ge-
sonderter Hinweis erfolgen. Fällt der Erscheinungstag auf einen Feiertag, so er-
scheint das amtliche Bekanntmachungsblatt an dem davorliegenden Werktag. 
Es ist bei der geschäftsführenden Gemeinde Kropp des Amtes Kropp-
Stapelholm unter folgenden Bezugsbedingungen erhältlich: 

 

 Einzelbezug digitale Ausgabe: kostenloser Download 

 Einzelbezug Printausgabe: kostenlose Abholung im Rathaus Kropp 
sowie  
   in der Außenstelle Stapel 

 Abonnement Printausgabe: gegen Erstattung der Kosten inkl. Ver-
sand im   
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   Voraus 

 Abonnement digital: kostenlos per E-Mail-Versand nach einmaliger  
   datenschutzkonformer Registrierung      

 
Der kostenlose Download des Bekanntmachungsblattes als PDF-Datei ist auf 
der Internetseite „www.kropp.de“ unter der Kategorie „Amtliches Bekannt-
machungsblatt“ abrufbar. 

 
(2) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen und Verzeichnissen 

ist in der Form des Absatzes 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt einen 
Monat, soweit nicht gesetzlich etwas anderes bestimmt ist. Beginn und Ende 
der Auslegung sind auf dem ausgelegten Exemplar mit Unterschrift und Dienst-
siegel zu vermerken. 

 
(3) Andere gesetzlich vorgeschriebene öffentliche Bekanntmachungen erfolgen 

ebenfalls in der Form des Absatzes 1, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist. 
 

(4) Nach dem Baugesetzbuch erforderliche örtliche Bekanntmachungen der Ge-
meinde Stapel werden zusätzlich ins Internet unter der Adresse www.kropp. 
de eingestellt. Hierauf wird im Bekanntmachungsblatt hingewiesen. 

 
 
Beschluss: 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Stapel beschließt die Änderung des § 10 
„Veröffentlichungen“ der Hauptsatzung der Gemeinde Stapel in der Form des vor-
liegenden Entwurfs und damit die Einführung eines amtseinheitlichen Bekanntma-
chungsorgans im Amt Kropp-Stapelholm. Die Verwaltung wird beauftragt, nach 
gleichartiger Beschlussfassung in allen beteiligten Gremien diese Beschlüsse zu-
sammengefasst bei der Kommunalaufsicht vorzulegen zwecks Genehmigung der 
Änderungen der Hauptsatzungen/ Verbandsatzungen. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

dafür dagegen Enthaltung befangen 

12 0 0 0 

 
 
 
      

11. Beratung und Beschlussfassung über die Neufassung der 
Entschädigungssatzung der Gemeinde Stapel      (öffentlich) 

ST-GV-
96/2018-2023 

 
Sachverhalt: 
 
Das Gemeindeprüfungsamt (GPA) hat bei seiner Ordnungsprüfung in der geschäfts-
führenden Gemeinde Kropp im vergangenen Jahr auch die Entschädigungssatzun-
gen begutachtet und zur Vereinheitlichung der vielen unterschiedlichen Satzungsva-
rianten im Amtsbereich aufgefordert. Dies soll Rechtssicherheit schaffen, zur Verwal-
tungsvereinfachung beitragen und eine Abrechnung der Sitzungen über das bei der 

http://www.kropp.de/
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geschäftsführenden Gemeinde Kropp vorhandene DMS (Dokumentenmanagement-
system) ermöglichen.  
Der vorliegende Satzungsentwurf greift diese Maßgaben auf und setzt auch weitere 
Kritikpunkte des GPA um. Allerdings zeichnet sich bereits jetzt ab, dass aufgrund der 
Vielzahl der Gemeinden im Amtsbereich, ihrer individuellen Vorstellungen und der 
Tatsache, dass die Landesverordnung selbst allein für die Entschädigung von Mit-
gliedern der Gemeindevertretungen drei Varianten ermöglicht, keine generelle Ver-
einheitlichung erreichbar sein wird. Dennoch bedürfen die Satzungen einer Überar-
beitung. 
Da durch das Land S-H außerdem eine der allen Entschädigungssatzungen zugrun-
de liegenden Landesverordnungen geändert worden ist, kam es zu einer Anhebung 
der zahlreicher Entschädigungssätze zum 01.01.2021, was wiederum Auswirkungen 
auf die zahlenden Entschädigungen hat. 
Zu den notwendigen Änderungen/Ergänzungen: 
Nach Rechtsauffassung des GPA ist sowohl die Zahlung von Höchstsätzen als auch 
eine jeweils anteilig gezahlte Entschädigung durch jede Gemeinde zu begründen. 
Die entsprechenden Begründungen wurden ergänzt bzw. Formulierungsempfehlun-
gen eingearbeitet. 
Ferner fordert das GPA für die Zahlung von Pauschalen zukünftig grundsätzlich eine 
Erfassung der tatsächlichen Kosten über einen gewissen Zeitraum sowie einen rech-
nerischen Nachweis hinsichtlich der festgesetzten Höhe und ermahnt in diesem Zu-
sammenhang zum restriktiven Gebrauch. Pauschalen werden also grundsätzlich an-
trags- und in ihrer Höhe nachweispflichtig. Da sie dadurch in ihrer Höhe individuell 
sind und nur über einen begrenzten Zeitraum gelten sollen, können folglich keine 
konkreten Beträge mehr in den Entschädigungssatzungen festgesetzt werden. 
 
Das GPA machte u.a. ferner deutlich, dass Mitglieder der Gemeindevertretung und 
bürgerliche Mitglieder der Ausschüsse nicht unterschiedlich behandelt werden dür-
fen. Außerdem stünden Gemeinden in Zeiten knapper öffentlicher Mittel zudem in 
der Verantwortung, auch bei der Zahlung von Entschädigungen Zurückhaltung zu 
üben.  
Vor diesem Hintergrund wurde die „Großzügigkeit“ einzelner Gemeinden kritisiert 
(auch Stapel ist hier betroffen), die z.B. Entschädigungen auch dann zahlen, wenn 
Mitglieder der Gemeindevertretung teilweise „nur“ als Gäste den Sitzungen der Aus-
schüsse beiwohnen. Genau diese Vorgehensweise ist durch die Regelungen der 
Landesverordnung nicht gedeckt. Insoweit wurden Entschädigungen ohne Ermäch-
tigungsgrundlage gezahlt. Dementsprechend können auch in der Gemeinde Stapel 
zukünftig nur Ausschussmitglieder sowie im Vertretungsfall stellvertretende Aus-
schussmitglieder eine Entschädigung (hier: Sitzungsgeld) für ihre Teilnahme an 
Sitzungen der Ausschüsse erhalten (vgl. § 9 Abs. 1 Ziffer 6 EntschVO), nicht aber 
alle anderen anwesenden Gemeindevertreter. Dies wurde nunmehr in § 1 berück-
sichtigt. 
 
Insgesamt wurde seitens des GPA ein restriktiveres Vorgehen bei der Festsetzung 
von Entschädigungen eingefordert. Diese Maßgabe wurde weitestgehend umgesetzt. 
 
Gemeindevertreter Jöns äußert sich zu der neuen Satzung. Er findet es unsäglich,  
dass die Kommunalaufsicht vorschreibt, dass die Gemeindevertreter in Ausschuss-
sitzungen, die kein Mitglied in diesem Ausschuss sind, kein Sitzungsgeld mehr erhal-
ten dürfen.  
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Beschluss: 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Stapel beschließt die Entschädigungssat-
zung der Gemeinde Stapel in der vorliegenden Fassung des Entwurfs (Anlage 4 zur 
Originalniederschrift). 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

dafür dagegen Enthaltung befangen 

8 4 0 0 

 
 
      

12. Neubau Sporthalle 
hier: Beratung und Beschlussfassung über die Festlegung 
des Standortes des Neubaus einer Sporthalle und die Be-
antragung von Fördermitteln     (öffentlich) 

ST-GV-
97/2018-2023 

 
Sachverhalt: 
 

A) Die Sporthalle der GS - Stapel, wurde als sog. 1-Feld Sporthalle in den Jahren 
1971-72 in konventioneller Massivbauweise errichtet und ist wie üblich in un-
terschiedliche Funktionsbereiche wie: Geräte-, Umkleide-, Dusch-/ Sanitär-
räume und der Halle unterteilt. 

 
Eigentümer der sanierungsbedürftigen Sporthalle ist der Schulverband Stapelholm. 
Die Gemeinde Stapel beabsichtigt, die Sporthalle zu erwerben. Der Schulverband 
Stapelholm hat den Beschluss in dieser Angelegenheit am 17.11.2020 (TOP 10) ge-
fasst. Der Beschluss der GV Stapel steht noch aus. 
 
Seit der Inbetriebnahme der Sporthalle 1972 wurden bauliche Maßnahmen nur auf 
ein nötiges Mindestmaß durchgeführt. 
 
In der zeitnahen Vergangenheit wurden hinsichtlich des Neubaus einer Sporthalle 
folgende Beschlüsse von der GV Stapel gefasst: 
 
14. GV Stapel vom 
11.06.2020 

TOP 11: Die GV Stapel stimmt dem Neubau einer Sporthalle zu. 

  

17. GV Stapel vom 
19.10.2020 

TOP 6:  
a.) Die Gemeinde Stapel hat die Ausführungen zu den Fördermöglichkeiten zur Kenntnis genommen. Es 
wird der Beschluss gefasst, dass die Verwaltung einen Antrag auf Förderung aus dem Bundesprogramm 
„Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ stellt. Aktuell ist die 
Wahrscheinlichkeit gegeben, dass die Gemeinde Stapel aus diesem Förderprogramm eine höhere 
Förderung akquirieren kann, gegenüber dem Landesprogramm „GAK-Mittel“. Für das Inventar ist in Ab-
sprache mit dem Sportverein ein Förderantrag beim Landessportverband SH zu stellen. Weiter ist durch 
die Verwaltung zu prüfen, ob eine parallele Abwicklung mit den GAK-Mitteln möglich ist.  
 
b) Die Gemeindevertretung der Gemeinde Stapel beschließt die Projektplanungen zum Neubau einer 
Sporthalle gemäß Variante 2 fortzuführen und entsprechende Fördermittel zu beantragen. 

  

18. GV Stapel vom 
07.12.2020 

TOP 17:  
Die Gemeindevertretung Stapel beschließt, die Baumaßnahme „Neubau Sporthalle“ auf dem Flurstück 
272 durchzuführen. 

  

20. GV Stapel vom 
22.03.2021+ 
21. GV Stapel vom 
22. 20.05.2021 

Thema wurde nicht behandelt 
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Gemäß Niederschriftauszug der GV Stapel vom 11.06.2020 (TOP 11)  wurde darge-
stellt, dass die Kosten einer Sanierung mit einem bei gleicher Größe zu errichtenden 
Ersatzneubau gleichzusetzen sind. Auf dieser Grundlage wurde seitens der GV Sta-
pel der Beschluss gefasst, die Fördermöglichkeiten und Planungskonzepte für einen 
geeigneten Ersatzneubau einer Sporthalle durch die Verwaltung prüfen zu lassen. 
 
Um ein derartiges Projekt nachhaltig umsetzen und finanzieren zu können, ist die 
Gemeinde Stapel darauf angewiesen, Fördermittel/ Zuwendungen in Anspruch zu 
nehmen. 
 
Die GV Stapel hat am 19.10.2020 (TOP 6) den Beschluss gefasst, einen Antrag auf 
Förderung aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den 
Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ zu stellen. Der Antrag auf Förderung aus dem 
Landesprogramm „GAK-Mittel“ wurde vorerst nicht in Erwägung gezogen, da über 
das Bundesprogramm eine höhe Förderung akquiriert werden kann.  
 
Am 05.03.2021 habe ich nur telefonisch die Nachricht erhalten, dass der Antrag der 
Gemeinde Stapel auf Förderung aus dem Bundesprogramm in der aktuellen Tranche 
bzw. Ausschüttung der Fördermittel nicht ausgewählt wurde. Der Bund hat für dieses 
Jahr zusätzliche 200 Mio. Euro Haushaltsmittel für dieses Programm zur Verfügung 
gestellt. Die von der Gemeinde Stapel vorliegende Interessenbekundung (Vorverfah-
ren der Förderung) wird als Grundlage bei der Auswahlentscheidung für die Haus-
haltsmittel 2021 zugrunde gelegt. Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundes-
tages hat am 05.05.2021 über die 2. Tranche der Förderung von  Bundesprogram-
men entschieden. Erneut wird das Projekt der Gemeinde Stapel über dieses Förder-
programm keine Zuwendung erhalten. 
 
Die Verwaltung wurde weiterhin beauftragt zu prüfen, inwieweit eine parallele Förde-
rung aus dem Landesprogramm „GAK-Mittel“ möglich ist. 
 
Folgende Fördermöglichkeiten sind aktuell möglich: 
 

 GAK-Mittel 
- Das Projekt ist als Schlüsselmaßnahme im Ortsentwicklungskonzept der 

Gemeinde Stapel benannt 
- Die Gemeinde Stapel ist antragsberechtigt 
- Max. 65 % (brutto) der förderfähigen Kosten 
- Max. 750.000,00 Euro Förderung 
- Eigenanteil mind. 10 % 
- Kumulierung mit weiteren Förderprogrammen grundsätzlich nach vorheri-

ger Abstimmung möglich 
- Zusätzl. 10 % (brutto) wäre möglich, soweit die Umsetzung des Projektes 

in den Strategien der LAG AktivRegion Eider-Treene-Sorge Zustimmung 
findet 

- Bruttoförderung nur soweit möglich, wie die Gemeinde Stapel nicht vor-
steuerabzugsberechtigt ist 

- Förderantrag jederzeit möglich (keine Frist für die Einreichung des Antra-
ges) 

- Umsetzung der Maßnahme ist bei Vorliegen des Zuwendungsbescheides 
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 Sportförderung Land/Landesprogramm zur Förderung kommunaler 
Sportinfrastruktur 
 
- Einfeld- und kleine Zweifeldhallen sind förderfähig 
- Zuschuss max. 50 % der förderfähigen Kosten, höchstens 500.000,00 Eu-

ro 
- Eigenanteil mind. 20 % 
- Die Gemeinde ist antragsberechtigt  
- Zuwendungen für das Jahr 2022 müssen bis zum 31.12.2021 beantragt 

werden 
- Kumulierung muss geprüft werden 

 

 Förderung über den Landessportverband 
- Grundsätzlich besteht die Möglichkeit der Förderung für den Neubau  
- Antragsberechtigt sind nur gemeinnützige Mitgliedsvereine  
- max. 20 %  der förderfähigen Kosten 

 
 

B) Im Zuge der Vorplanungen über eine mögliche Neuerrichtung einer Sporthalle 
durch die Gemeinde Stapel wurden in den vorangegangenen Gemeinderats-
sitzungen unterschiedliche Standortvarianten im Bereich der GS- Stapel und 
dem Sportlerheim der Stapelholmer SG vorgestellt. 
 
Zur näheren Abstimmung eines möglichen Standortes im östlichen Bereich 
des Flurstückes des SV- Stapelholm zum angrenzenden ehem. Bahndamm 
hin (heutiger Rad- u. Wanderweg) fand am 18.03.2021 ein vor Ort Termin mit 
der Landesforstbehörde statt. 
 
Auf Grund der in den letzten 2 bis 3 Dekaden gewachsenen Vegetation im Be-
reich des ehem. Bahndammes stellt es sich nach dem Landeswaldgesetz-SH  
so dar, dass der Baumbestand im Bereich südlich der Kreisstraße K6 als sog. 
“schützenswerter Waldbestand im Sinne des Landeswaldgesetzes-SH“ einge-
stuft ist und somit jegliche Bebauung im Abstand von 30,0 Metern zum schüt-
zenswerten Waldbestand unzulässig ist. 
 
Im Zuge des vor Ort Termins wurde den anwesenden Gemeindevertretern sei-
tens der Landesforstbehörde eine Ausnahmegenehmigung auf 20,0 Meter 
Abstandsfläche zum schützenswerten Waldbestand in westliche Richtung hin 
vom ehem. Bahndamm in Aussicht gestellt. 
 
Daraus ergibt sich, dass sofern ein Ersatzneubau einer Sporthalle durch die 
Gemeinde Stapel auf dem Flurstück des SV- Stapelholm errichtet werden soll, 
die bestehende sog. 1- Feldsporthalle vor der Umsetzung der Neubaumaß-
nahmen zurück zu bauen ist, um auf dem freiwerdenden Baufeld einen Er-
satzneubau in geeigneter Größe errichten zu können (Allgemeiner Hinweis: 
sofern die geplanten Maßnahmen in der vorbezeichneten Art und Weise um-
gesetzt werden, steht für den Zeitraum der Baumaßnahmen keine Sporthalle 
für den täglichen Schul- u. Spartensport etc. zur Verfügung). 

 



 - 17 - 22. GV Stapel, 05.07.2021 
 

Der Bürgermeister erteilt Sven Wagener das Wort. Die Baukosten wurden im letzten 
Jahr mit ca. 1,8 Millionen Euro geplant. Aufgrund gestiegener Kosten für diverse 
Baumaterialen wird der Neubau nunmehr mit ca. 2,5 Millionen Euro geplant.  
 
Gemeindevertreter Jöns findet eine Lösung der Sporthalle in der Nähe zum Sportler-
heim besser. Daraufhin weist Gemeindevertreter Jensen hin, dass der Sportplatz von 
den Fußballern genutzt wird und eine Sporthalle auf dem Sportplatz als unglaublich 
empfindet.  

 
 

Beschluss: 
 

A) Die Gemeindevertretung Stapel nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis. Zur Be-
antragung von Fördermitteln sind seitens der Gemeinde Stapel aussagekräfti-
ge förderfähige Konzepte zu erarbeiten.  
 
Nach entsprechender Vorlage der Konzepte wird die Verwaltung beauftragt, 
Förderanträge zu den entsprechenden Förderprogrammen „GAK-Förderung“ 
und „Landesprogramm zur Förderung kommunaler Sportinfrastruktur“ zu erar-
beiten und bei den Projektträgern einzureichen. 

 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

dafür dagegen Enthaltung befangen 

12 0 0 0 

 
 
 

B) Die Gemeindevertretung der Gemeinde Stapel nimmt von dem vorgetragenen 
Sachverhalt zu einem möglichen Standort einer neu zu errichtenden Sporthal-
le durch die Gemeinde Stapel Kenntnis und beschließt vorbehaltlich der Um-
setzung der Maßnahmen den Neubau im Bereich der bestehenden Sporthalle 
des SV- Stapelholm (GS- Stapel) zu errichten. 

 
Abstimmungsergebnis: 
 

dafür dagegen Enthaltung befangen 

12 0 0 0 

 
 
 
      

13. Verabschiedung des amtierenden Bürgermeisters mit Ab-
lauf des 05.07.2021      (Öffentlich) 

      

 
Sachverhalt: 
 
Der stellvertretende Bürgermeister Jöns liest das Schreiben vom amtierenden Bür-
germeister Rahn vom 03.07.2021 vor. Herr Rahn scheidet mit Ablauf des 05.07.2021 
als Bürgermeister aus. Herr Jöns teilt mit, dass Herr Rahn in einer gesonderten Ver-
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anstaltung verabschiedet wird. Die Verabschiedungsurkunde wird von Herrn Jöns 
vorgelesen und Herrn Rahn übergeben. Herr Rahn richtet einige dankende Worte an 
die Gemeindevertreter.  
Im Namen der CDU-Fraktion bedankt sich Reiner Langbehn für die gute Zusammen-
arbeit, dass in den drei Jahren viele Dinge angeschoben wurden und wünscht Rainer 
Rahn alles Gute. Rainer Rahn bedankt sich auch bei Reiner Langbehn trotz des 
schwierigen Starts.  
Im Namen der SPD-Fraktion bedankt sich Jörg Holm ebenfalls bei Rainer Rahn für 
seine geleistete Arbeit.  
 
 
 
      

14. Neuwahl eines/einer neuen Bürgermeis-
ters/Bürgermeisterin mit Wirkung vom 06.07.2021      
(Öffentlich) 

      

 
Sachverhalt: 
 
Der amtierende Bürgermeister Rahn bittet um Vorschläge. Gemeindevertreter Warn-
ecke schlägt Hans-Johann Dierks vor.  
 
 
Beschluss: 
 
Die Gemeindevertretung Stapel wählt Hans-Johann Dierks zum neuen Bürgermeister 
der Gemeinde Stapel mit Wirkung vom 06.07.2021. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

dafür dagegen Enthaltung befangen 

8 4 0 0 

 
Rainer Rahn verliest die Ernennungsurkunde zum Bürgermeister, die Hans-Johann 
Dierks ausgehändigt wird.  
Hans-Johann Dierks leistet den Diensteid. 
 
Die Tafel der Gemeinde Stapel mit dem Zusatz „Der Bürgermeister“ wird vom alten 
Bürgermeister Rahn an den neuen Bürgermeister Dierks überreicht.  
 
Der neue Bürgermeister Dierks bedankt sich bei den Gemeindevertretern die ihn ge-
wählt haben. Die Gemeindevertreter die ihn nicht gewählt haben, erhofft er sich das 
Vertrauen zu erarbeiten. Des Weiteren richtet er seine Worte an die Einwohner, so-
wie an die anstehenden Projekte der Gemeinde und wünscht sich eine gute sowie 
vertrauensvolle Zusammenarbeit.  
 
Rolf Jöns bleibt erster stellvertretender Bürgermeister. Der zweite stellvertretende 
Vorsitzende wird in der nächsten Sitzung gewählt. Zusätzlich werden alle Ausschüs-
se, indem Andreas Dau-Schmidt und Hans-Johann Dierks Mitglied waren, in der 
nächsten Sitzung nachbesetzt.  
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15. Anfragen und Mitteilungen      (Öffentlich)       

 
Sachverhalt: 
 
Gemeindevertreter Jöns fragt nach, wer für die Reinigung der Gullys zuständig sei.  
Der Büroleitende Beamte Saalberg teilt mit, dass die Gullys zur Straße gehören und 
von der Gemeinde zu reinigen sind. Daraufhin gibt Bürgermeister Rahn bekannt, 
dass nicht alle Gullys durch die Gemeindearbeiter gereinigt wurden.  
 
Gemeindevertreter Holm teilt mit, dass der Tauschraum mit Ende des 30.09.2021 
nicht mehr von der Familie Holm betrieben wird und nach einem Nachfolger gesucht 
wird. Das Projekt wird gut angenommen.  
 
Im Gewerbegebiet wird nach Aussagen von den Schwiegereltern von Gemeindever-
treter Holm laute Musik wahrgenommen. Nach Aussagen vom Bürgermeister Rahn 
wurde eine Gesamtbeschwerde von mehreren Eigentümern der Raiffeisenstraße 
eingereicht. Die Verwaltung möge die Betriebsleiterwohnung im Gewerbegebiet prü-
fen.  
 
Gemeindevertreter Warnecke gibt bekannt, dass aufgrund der Lockerungen des öf-
fentlichen Lebens wieder Lesungen im Ohlsenhaus möglich sind. Die nächste Ver-
anstaltung findet am 29.07.2021 mit Ulla Lachauer („Von Bienen und Menschen“) 
statt. Die Sitzplätze werden nach den aktuellen Bedingungen begrenzt ausfallen.  
 
 
 
      

18. Bekanntgabe der Beschlüsse aus dem nichtöffentlichen 
Teil      (öffentlich) 

      

 
Sachverhalt: 
 
Der Bürgermeister gibt zwei Beschlüsse in Grundstücksangelegenheit bekannt.  
 
 
Der Vorsitzende schließt die Sitzung um 22:33 Uhr. 
 
 
 
 
 

-Protokollführer-  -Vorsitzender- 
 
 
 
 

 
Anlagen zur Originalniederschrift: 

Anlage 1 zu TOP 8: erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 
Anlage 2 zu TOP 8:  unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 
Anlage 3 zu TOP 9: 1. Nachtragshaushaltsplan 2021  
Anlage 4 zu TOP 11: Entschädigungssatzung 
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